
RATGEBERECKE A TB AG FÜR TREUHAND UND BERATUNG

STEUERVORLAGE 17/STAF

Am 12. Februar 2017 haben Volk 
und Stände die Unternehmens-
steuerreform III (USR III) abge-
lehnt. Um unsere Steuergesetze 
doch noch in Einklang mit inter-
nationalen Standards zu bringen, 
wurde die Steuervorlage 17/STAF 
(Vorlage zur Steuerreform und 
AHV-Finanzierung) auf den Weg 
gebracht. Wenig überraschend 
enthält diese Vorlage viele Ele-
mente der USR III in gleicher oder 
ähnlicher Form.
Die Sonderregelungen für so-
genannte Statusgesellschaften 
sollen abgeschafft werden. Im 
Gegenzug sind Steuersenkungen 
für alle juristischen Personen ge-
plant. Zudem sollen höhere Abzü-
ge für Forschung und Entwicklung, 
eine Patentbox, die Einschrän-

kung des Kapitaleinlageprinzips 
und eine höhere Besteuerung von 
Dividenden aus qualifizierten Be-
teiligungen eingeführt werden. 
Einige dieser Änderungen betref-
fen nur eine Minderheit der Unter-
nehmen und Unternehmer. Zwei 
Änderungen betreffen jedoch alle 
bzw. die meisten KMU, welche ihr 
Unternehmen als AG oder GmbH 
führen:
–  Im Kanton St. Gallen soll die Ge-

winnsteuerbelastung von heute 
netto 17,4% auf neu 14,9% ge-
senkt werden. 

–  Der Kanton St. Gallen besteuert 
Dividenden aus qualifizierten 
Beteiligungen zur Zeit mit dem 
Halbsatzverfahren. Neu sollen 
solche Dividendenausschüttun-
gen zu 70% besteuert werden. 

In den übrigen Kantonen geht 
es grundsätzlich in dieselbe 
Richtung: Senkung der Gewinn-
steuern für juristische Personen 
und Anhebung der Besteuerung 
von Dividendenausschüttungen 
aus qualifizierten Beteiligungen. 
Berücksichtigen Sie das bei Ihrer 
Steuerplanung. 
Das Inkrafttreten ist auf den 1. 
Januar 2020 vorgesehen. Mögli-
che Volksabstimmungen dürften 
nächstes Jahr erfolgen. (pd)

Gratis-Hotline zum Thema:  
071 945 80 90

Freitag, 23. November 2018, 
10.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 26. November 2018, 
10.00 bis 12.00 Uhr

anzeigefenster
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